
 
 
GZ.: A 8 – 8/2004-17 Graz,  
Kanalbauamt, Voranschlags, Finanz-  
Kanalumlegungen, BA 65; und Liegenschaftsausschuss 
Projektgenehmigung über BerichterstatterIn: 
€ 380.000 in der AOG. 2003-2006  
  
 .......................................... 
  
  

 
B e r i c h t  

an den 
G e m e i n d e r a t  

 
 
Das Kanalbauamt beantragt in der AOG. 2003-2006 eine  Projektgenehmigung in Höhe von  
€ 380.000,-- und begründet dies wie folgt: 
 
Im Zuge des kreuzungsfreien Ausbaues der Südbahn durch die HL-AG. im Streckenabschnitt 
Graz-Puntigam bis Graz-Hauptbahnhof sind Umbaumaßnahmen am öffentlichen Kanalnetz 
erforderlich. Die Kosten werden im Sinne des Verursacherprinzips zwischen Stadt Graz und 
HL-AG. aufgeteilt. 
 
Für das Baulos 1 „Eggenberger Straße – Friedhofgasse – Bessemergasse“ und das Baulos 3a 
„Kärntnerstraße und Kapellenstraße“ ergeben sich anteilige Kosten für die Stadt Graz in Höhe 
von € 380.000,- , die sich im Realisierungszeitraum wie folgt verteilen: 
 

2003 €   16.200,-- 
2004 € 150.000,-- 
2005 € 190.000,-- 
2006 €   23.800,-- 

 
 
Dieses Projekt ist laut Auskunft des Kanalbauamtes gemäß UFG 93 nicht förderfähig! 
 
Im Voranschlag 2004 ist dieses Vorhaben auf der Fipos 5.85100.004150 „Wasser- und 
Kanalisationsbauten, Auswechslungen, BA 65“ mit € 150.000,-- enthalten.  

 
 

Der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt den  
 

Antrag, 
 
der Gemeinderat wolle gemäß § 90 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl. 
130/1967 i.d.F. LGBl. 91/2002 beschließen: 
 
 



In der AOG. 2003-2006 wird die Projektgenehmigung „Kanalumlegungen, BA 65“ mit 
Gesamtkosten in Höhe von € 380.000,-- und die Aufnahme in die mittelfristige 
Investitionsplanung der Stadt Graz 
 
 

Projekt Ges.Kost. RZ MB 2003 MB 2004 MB 2005 MB 2006
Kanalumlegungen BA 65 380.000 2003-2006 16.200 150.000 190.000 23.800

RZ = Realisierungszeitraum
MB = Mittelbedarf  

 
 
beschlossen. 
 
 
Der Bearbeiter:  Für den Abteilungsvorstand: 
 
 
    (Kicker)   (Mag. Mlakar) 

 
 

Der Finanzreferent 
 
 

(Stadtrat Mag. Dr. Wolfgang Riedler) 
 
 
 
Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschusses  

 
am ................... 

 
 
Die Vorsitzende: Die Schriftführerin: 


